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Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger 
Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik
(KOM(2006)0039 – C6-0041/2006 – 2006/0011(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2006)0039)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 285 Absatz 1 des EG-Vertrags, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0041/2006),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A6-0247/2006),

1. billigt den so abgeänderten Vorschlag der Kommission;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 3

(3) Eine aktuelle Systematik wie die NACE 
Rev. 2 ist für die fortdauernden 
Bemühungen der Kommission zur 
Erneuerung der Gemeinschaftsstatistiken 
von zentraler Bedeutung; sie wird 
voraussichtlich durch besser vergleichbare 
und sachdienlichere Daten eine bessere 
Wirtschaftspolitik auf EG- und nationaler 
Ebene ermöglichen.

(betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 4

(4) Der Binnenmarkt bedarf für sein 
Funktionieren statistischer Normen, die für 
die Erhebung, Übermittlung und 
Verordnung einzelstaatlicher und 
gemeinschaftlicher Statistiken gelten, so 
dass den Unternehmen, Finanzinstitutionen, 
Staaten und allen anderen 
Binnenmarktteilnehmern zuverlässige und 
vergleichbare statistische Daten zur 
Verfügung gestellt werden können. In 
diesem Zusammenhang ist es unabdingbar, 
dass die einzelnen Kategorien der 
Systematik der Wirtschaftszweige in der 
Europäischen Gemeinschaft in allen 
Mitgliedstaaten einheitlich interpretiert 
werden.

(4) Der Binnenmarkt bedarf für sein 
Funktionieren statistischer Normen, die für 
die Erhebung, Übermittlung und 
Verordnung einzelstaatlicher und 
gemeinschaftlicher Statistiken gelten, so 
dass den Unternehmen, Finanzinstitutionen, 
Staaten und allen anderen 
Binnenmarktteilnehmern zuverlässige und 
vergleichbare statistische Daten zur 
Verfügung gestellt werden können. Zu 
diesem Zweck ist es unabdingbar, dass die 
einzelnen Kategorien der Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen 
Gemeinschaft in allen Mitgliedstaaten 
einheitlich interpretiert werden.

Änderungsantrag 3
ERWÄGUNG 5

(5) Zuverlässige und vergleichbare 
Statistiken benötigen die Unternehmen, um 
ihre Wettbewerbsfähigkeit beurteilen zu 
können, und solche Statistiken helfen den 
Gemeinschaftsorganen bei der Vermeidung 
von Wettbewerbsverzerrungen.

(betrifft nicht die deutsche Fassung)
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Änderungsantrag 4
ERWÄGUNG 6

(6) Die Aufstellung einer überarbeiteten 
gemeinsamen statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige verpflichtet die 
Mitgliedstaaten per se nicht zur Erhebung, 
Veröffentlichung oder Übermittlung von 
Daten. Nur wenn die von den 
Mitgliedstaaten verwendeten 
Wirtschaftszweigsystematiken mit der 
Gemeinschaftssystematik verknüpft sind, ist 
es möglich, integrierte Informationen so 
zuverlässig, schnell, flexibel und mit so tief 
gegliedert bereit zu stellen, wie es für die 
Steuerung des Binnenmarktes erforderlich 
ist.

(betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 5
ERWÄGUNG 7

(7) Es ist dafür zu sorgen, dass die 
Mitgliedstaaten im Stande sind, zur 
Berücksichtigung nationaler Bedürfnisse in 
ihren nationalen Klassifikationen zusätzliche 
Kategorien einzuführen, die sich auf die 
statistische Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen 
Gemeinschaft stützen. 

(betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 6
ERWÄGUNG 9

(9) Der Einsatz der Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Gemeinschaft 
erfordert es, dass die Kommission vom 
Ausschuss für das statistische Programm, 
eingesetzt durch den Beschluss 
89/382/EWG, Euratom des Rates, unterstützt 
wird; dies gilt insbesondere für die Prüfung 
von Problemen, die sich aus der Umsetzung 
der NACE Rev. 2 ergeben, den 
reibungslosen Übergang von der NACE 
Rev. 1 zur NACE Rev. 2 sowie die 
Aufnahme von Änderungen in die NACE 

(9) Der Einsatz der Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Gemeinschaft 
erfordert es, dass die Kommission vom 
Ausschuss für das statistische Programm, 
eingesetzt durch den Beschluss 
89/382/EWG, Euratom des Rates, unterstützt 
wird; dies gilt insbesondere für die Prüfung 
von Problemen, die sich aus der Umsetzung 
der NACE Rev. 2 ergeben, den vollständig 
koordinierten Übergang von der NACE 
Rev. 1 zur NACE Rev. 2 sowie die 
Aufnahme von Änderungen in die NACE 
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Rev. 2. Rev. 2.

Begründung

Der Übergang von NACE Rev. 1 zu NACE Rev. 2 muss „vollständig koordiniert“ sein; daher 
ist der unbestimmte Begriff „reibungslos“ zu ersetzen.

Änderungsantrag 7
ERWÄGUNG 13

(13) Die für die Durchführung dieser 
Verordnung erforderlichen Maßnahmen 
sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG 
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung 
der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse erlassen werden.

(13) Da es sich bei den für die 
Durchführung dieser Verordnung 
erforderlichen Maßnahmen um Maßnahmen 
von allgemeiner Tragweite im Sinne des 
Artikels 2 des Beschlusses 1999/468/EG des 
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse handelt, sollten 
sie gemäß dem in Artikel 5 dieses 
Beschlusses vorgesehenen 
Regelungsverfahren erlassen werden.

Or. en

Begründung

Die in Artikel 7 aufgeführten Durchführungsmaßnahmen gehören eindeutig zu den in Artikel 
2 des Beschlusses 1999/468/EG zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse genannten Maßnahmen. Daher 
empfiehlt es sich, diese Maßnahmen durch das in Artikel 2 des Beschlusses 1999/468/EG 
vorgeschriebene Verfahren, bei dem es sich um das in Artikel 5 dieses Beschlusses 
vorgesehene Regelungsverfahren handelt, umzusetzen.

Änderungsantrag 8
ERWÄGUNG 13 A (neu)

 (13a) Da das Ziel dieser Verordnung, 
nämlich die Schaffung gemeinsamer 
statistischer Normen, die die Bereitstellung 
harmonisierter Daten ermöglichen, nicht 
ausreichend auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten, sondern besser auf 
Gemeinschaftsebene erreicht werden kann, 
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kann die Gemeinschaft gemäß dem in 
Artikel 5 des Vertrags festgelegten 
Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen erlassen. 
Gemäß dem in diesem Artikel festgelegten 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 
diese Verordnung nicht über die zur 
Erreichung dieses Ziels erforderlichen 
Maßnahmen hinaus.

Begründung

Von wesentlicher Bedeutung ist die Feststellung, dass die Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit im Rahmen dieser Verordnung voll und ganz anwendbar sind.

Änderungsantrag 9
ARTIKEL 4 ABSATZ 5

5. Die Kommission überprüft zusammen mit 
dem jeweiligem Mitgliedstaat in 
regelmäßigen Abständen, ob die gemäß 
diesem Artikel erteilten Genehmigungen 
noch gerechtfertigt sind.

5. Die Kommission überprüft zusammen mit 
dem jeweiligem Mitgliedstaat in 
regelmäßigen Abständen, ob die gemäß 
Absatz 4 erteilten Genehmigungen noch 
gerechtfertigt sind.

Begründung

Der eingefügte Verweis auf Absatz 4 verdeutlicht den Geltungsbereich des Absatzes 5.

Änderungsantrag 10
ARTIKEL 5 ABSATZ 1 EINLEITUNG

1. Die Kommission sorgt für die 
Verbreitung, Pflege und Förderung der 
NACE Rev. 2, indem sie insbesondere

1. Die Kommission sorgt in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
für die Verbreitung, Pflege und Förderung 
der NACE Rev. 2, indem sie insbesondere

Begründung

Es ist wichtig, dass die Tätigkeiten der Kommission im Bereich der Verbreitung, Pflege und 
Förderung der NACE Rev. 2 „in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten“ ausgeführt 
werden.

Änderungsantrag 11
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ARTIKEL 5 ABSATZ 1 BUCHSTABE C

c) Entsprechungstabellen für die 
Entsprechungen zwischen der NACE Rev. 
1.1 und der NACE Rev. 2 veröffentlicht;

c) Entsprechungstabellen für die 
Entsprechungen zwischen der NACE Rev. 
1.1 und der NACE Rev. 2 und zwischen der 
NACE Rev. 2 und der NACE Rev. 1.1 
veröffentlicht;

Begründung

Es sollten Entsprechungstabellen zwischen der alten und der neuen und zwischen der neuen 
und der alten Systematik bereitgestellt werden.

Änderungsantrag 12
ARTIKEL 5 ABSATZ 2

2. Die Kommission ergreift die 
erforderlichen Maßnahmen, um die 
Umsetzung der NACE Rev. 2 
sicherzustellen.

entfällt

Begründung

Artikel 5 Absatz 2 ist überflüssig, da die Umsetzungsmaßnahmen Gegenstand des Artikels 6 
sind. 

Änderungsantrag 13
ARTIKEL 6 ABSATZ 1 UND ABSATZ 2 EINLEITUNG

Die Maßnahmen zur Umsetzung und 
Aktualisierung der NACE Rev. 2 werden 
nach dem Verfahren des Artikels 7 
beschlossen.

Die Maßnahmen zur Umsetzung und 
Aktualisierung der NACE Rev. 2 werden 
nach dem Regelungsverfahren des Artikels 
7 Absatz 2 beschlossen. Dabei ist der 
Grundsatz, dass der Nutzen der 
Aktualisierung deren Kosten überwiegen 
muss, und der Grundsatz, dass die 
zusätzlichen Kosten und Belastungen 
innerhalb vernünftiger Grenzen bleiben, zu 
berücksichtigen.

Diese Maßnahmen beinhalten: Diese Maßnahmen beinhalten:
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Begründung

Durch die Einfügung des Begriffs „Regelungsverfahren“ soll die Art des 
Komitologieverfahrens präzisiert werden. Auch der Hinweis auf Artikel 7 ist genauer 
zu fassen. Bei der Aktualisierung ist das Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten 
sowie der Grundsatz zu berücksichtigen, dass die zusätzlichen Kosten und 
Belastungen innerhalb vernünftiger Grenzen bleiben. Der Begriff „beinhalten“ stellt 
klar, dass die Liste der Maßnahmen erschöpfend ist.

Änderungsantrag 14
ARTIKEL 6 ABSATZ 2 BUCHSTABE C

c) Maßnahmen, die einen reibungslosen 
Übergang von der NACE Rev. 1.1 zur 
NACE Rev. 2 sicherstellen, insbesondere 
hinsichtlich der Thematik von Brüchen in 
Zeitreihen, einschließlich doppelter 
Berichterstattung und der Rückrechnung von 
Zeitreihen.

c) technische Maßnahmen, die einen 
vollständig koordinierten Übergang von der 
NACE Rev. 1.1 zur NACE Rev. 2 
sicherstellen, insbesondere hinsichtlich der 
Thematik von Brüchen in Zeitreihen, 
einschließlich doppelter Berichterstattung 
und der Rückrechnung von Zeitreihen.

Begründung

Durch den Begriff „technisch“ soll verdeutlicht werden, dass die 
Komitologiemaßnahmen lediglich technischer Natur sind. Wie in Änderungsantrag 6 
wird der Begriff „reibungslos“ durch „vollständig koordiniert“ ersetzt.

Änderungsantrag 15
ARTIKEL 7 ABSATZ 1

1. Die Kommission wird von dem durch den 
Beschluss 89/382/EWG, Euratom, 
eingesetzten Ausschuss für das Statistische 
Programm, im Folgenden als „der 
Ausschuss“ bezeichnet, unterstützt.

(betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 16
ARTIKEL 7 ABSATZ 2
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2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gelten die Artikel 4 und 7 des 
Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung 
von dessen Artikel 8.

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gilt das Verfahren der 
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 
1999/468/EG unter Beachtung von dessen 
Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des 
Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei 
Monate festgesetzt.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des 
Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei 
Monate festgesetzt.

Begründung

Statt eines Verwaltungsverfahrens sollte ein Regelungsverfahren vorgesehen werden (siehe 
dazu auch Änderungsantrag 7).

Änderungsantrag 17
ARTIKEL 7 ABSATZ 2 A (neu)

 2a. Der Ausschuss gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

Begründung

Statt eines Verwaltungsverfahrens sollte ein Regelungsverfahren vorgesehen werden (siehe 
dazu auch Änderungsantrag 7).

Änderungsantrag 18
ARTIKEL 8 ABSATZ 2 A (neu)

 2a. Abweichend von Absatz 2 sind 
kurzfristige Statistiken gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 und der 
Arbeitskostenindex gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 450/2003 vom 1. Januar 2009 an 
im Einklang mit der NACE Rev. 2 zu 
erstellen.

Begründung

Artikel 21 Absatz 2 wird in Artikel 8 einbezogen, so dass sich alle 
Durchführungsbestimmungen in einem Artikel befinden. Der Wortlaut wird entsprechend 
angepasst (siehe dazu auch Änderungsantrag 21).
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Änderungsantrag 19
ARTIKEL 8 ABSATZ 3 BUCHSTABE B

b) Agrarstatistiken gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 138/2004;

b) die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 138/2004;

Begründung

Korrekter Titel der Verordnung 138/2004.

Änderungsantrag 20
ARTIKEL 20

Unbeschadet von Artikel 3 Absatz 1 der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 58/97 
übermitteln die Mitgliedstaaten der 
Kommission die strukturellen 
Unternehmensstatistiken für das 
Kalenderjahr 2008 sowohl gemäß der NACE 
Rev. 1 als auch gemäß der NACE Rev. 2.

In Bezug auf die Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 58/97 übermitteln die 
Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) 
die strukturellen Unternehmensstatistiken 
für das Kalenderjahr 2008 sowohl gemäß der 
NACE Rev. 1.1 als auch gemäß der NACE 
Rev. 2.

Über die Liste der Merkmale, die bei 
Verwendung der Systematik NACE Rev. 1 
zu übermitteln sind, und über die 
Einzelheiten bei der Produktion der 
Ergebnisse wird gemäß dem Verfahren des 
Artikels 12 der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 58/97 entschieden.

Für jeden Anhang der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 58/97 wird über die Liste der 
Merkmale und die erforderlichen 
Untergliederungen, die gemäß der NACE 
Rev. 1.1 zu übermitteln sind, gemäß dem 
Verfahren des Artikels 13 der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 58/97 entschieden.

Begründung

Artikel 3 Absatz 1 bezieht sich nur auf Tätigkeiten und ist daher als Referenz nur 
begrenzt brauchbar. Statt dessen sollte auf die Verordnung 58/97 insgesamt 
verwiesen werden. Es ist wichtig, das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften (Eurostat) im Legislativtext ausdrücklich zu erwähnen, da die 
Mitgliedstaaten ihre statistischen Daten ausschließlich dieser Institution übermitteln. 
Der Verweis auf NACE muss korrigiert werden. Der zweite Absatz ist aus Gründen 
der Genauigkeit umzuformulieren. Artikel 13 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
58/97 ist die korrekte Bezugsstelle.
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Änderungsantrag 21
ARTIKEL 21 ABSATZ 2

2. Abweichend von Absatz 1 Unterabsatz 2 
gilt diese Verordnung für Statistiken, die 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
erstellt werden, und für den 
Arbeitskostenindex gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 450/2003 vom 1. Januar 2009 an, 
und zwar für Statistiken, die sich auf vom 
1. Januar 2009 an durchgeführte 
Wirtschaftstätigkeiten beziehen.

entfällt

Begründung

In Artikel 8 einbezogen, so dass sich alle Durchführungsbestimmungen in einem Artikel 
befinden (siehe auch Änderungsantrag 18).

Änderungsantrag 22
ANHANG I ABTEILUNG 10 GRUPPE 10.3 KLASSE 10.39

Verarbeitung von Obst und Gemüse a. n. g. Sonstige Verarbeitung von Obst und 
Gemüse 

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 23
ANHANG I ABTEILUNG 14 GRUPPE 14.1 KLASSE 14.19

Herstellung von sonstiger Bekleidung und 
Bekleidungszubehör a. n. g.

Herstellung von sonstiger Bekleidung und 
Bekleidungszubehör 

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 24
ANHANG I ABTEILUNG 17 GRUPPE 17.2 KLASSE 17.29
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Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, 
Karton und Pappe

(betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 25
ANHANG I ABTEILUNG 18 GRUPPE 18.1 KLASSE 18.12

Drucken a.n.g. Sonstiges Drucken

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 26
ANHANG I ABTEILUNG 23 GRUPPE 23.4 KLASSE 23.49

Herstellung von keramischen Erzeugnissen 
a. n. g.

Herstellung von keramischen Erzeugnissen 

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 27
ANHANG I ABTEILUNG 28 GRUPPE 28.1 KLASSE 28.14

Herstellung von Armaturen Herstellung von sonstigen Armaturen

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 28
ANHANG I ABTEILUNG 28 GRUPPE 28.4 KLASSE 28.41

Herstellung von Werkzeugmaschinen für 
die Metallbearbeitung

Herstellung von 
Metallbearbeitungsmaschinen
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Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 29
ANHANG I ABTEILUNG 28 GRUPPE 28.4 KLASSE 28.49

Herstellung von sonstigen 
Werkzeugmaschinen a. n. g.

Herstellung von sonstigen 
Werkzeugmaschinen 

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 30
ANHANG I ABTEILUNG 32 TITEL

Herstellung von Waren a.n.g. Sonstige Herstellung von Waren 

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 31
ANHANG I ABTEILUNG 32 GRUPPE 32.9 TITEL

Herstellung von sonstigen Erzeugnissen Herstellung von Erzeugnissen a.n.g.

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 32
ANHANG I ABTEILUNG 33 GRUPPE 33.1 KLASSE 33.17

Reparatur und Instandhaltung von sonstigen 
Fahrzeugen a. n. g.

Reparatur und Instandhaltung von sonstigen 
Fahrzeugen 
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Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 33
ANHANG I ABTEILUNG 41 TITEL

Hochbau Bau von Wohngebäuden und sonstigen 
Gebäuden

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 34
ANHANG I ABTEILUNG 41 GRUPPE 41.2 KLASSE 41.20

Bau von Gebäuden Bau von Wohngebäuden und sonstigen 
Gebäuden

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 35
ANHANG I ABTEILUNG 46 GRUPPE 46.1 KLASSE 46.18

Handelsvermittlung von Waren a. n. g Handelsvermittlung von sonstigen 
speziellen Waren

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 36
ANHANG I ABTEILUNG 46 GRUPPE 46.3 KLASSE 46.34

Großhandel mit Getränken (betrifft nicht die deutsche Fassung)
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Änderungsantrag 37
ANHANG I ABTEILUNG 47 GRUPPE 47.5 KLASSE 47.59

Einzelhandel mit Möbeln, 
Einrichtungsgegenständen und Hausrat a. n. 
g. 

Einzelhandel mit Möbeln, 
Einrichtungsgegenständen und sonstigem 
Hausrat in Fachgeschäften 

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 38
ANHANG I ABTEILUNG 49 GRUPPE 49.3 KLASSE 49.39

Sonstige Personenbeförderung im 
Landverkehr a. n. g.

(betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 39
ANHANG I ABTEILUNG 49 GRUPPE 49.4 TITEL

Güterbeförderung im Straßenverkehr Güterbeförderung im Straßenverkehr und 
Umzugsdienste

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 40
ANHANG I ABTEILUNG 55 GRUPPE 55.2 TITEL

Ferienunterkünfte und sonstige 
Beherbergungsstätten

Ferienunterkünfte und sonstige 
Beherbergungsstätten für Kurzaufenthalte

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 41
ANHANG I ABTEILUNG 55 GRUPPE 55.2 KLASSE 55.20
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Ferienunterkünfte und sonstige 
Beherbergungsstätten

Ferienunterkünfte und sonstige 
Beherbergungsstätten für Kurzaufenthalte

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 42
ANHANG I ABTEILUNG 56 GRUPPE 56.2 KLASSE 56.29

Sonstige Caterer und Kantinen (betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 43
ANHANG I ABTEILUNG 66 GRUPPE 66.1 KLASSE 66.19

Sonstige mit den Finanzdienstleistungen 
verbundene Tätigkeiten

(betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 44
ANHANG I ABTEILUNG 73 GRUPPE 73.1 KLASSE 73.12

Werbemittelverbreitung und Werbemittlung (betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 45
ANHANG I ABTEILUNG 77 GRUPPE 77.2 KLASSE 77.29

Vermietung von sonstigen Gebrauchsgütern 
a. n. g.

Vermietung von sonstigen Gebrauchsgütern 

Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 46
ANHANG I ABTEILUNG 81 GRUPPE 81.2 KLASSE 81.29

Reinigung a. n. g. Sonstige Reinigungstätigkeiten
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Begründung

Technische Klarstellung.

Änderungsantrag 47
ANHANG I ABTEILUNG 85 GRUPPE 85.6 TITEL

Erbringung von Dienstleistungen für den 
Unterricht

(betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 48
ANHANG I ABTEILUNG 85 GRUPPE 85.6 KLASSE 85.60

Erbringung von Dienstleistungen für den 
Unterricht

(betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 49
ANHANG I ABTEILUNG 87 GRUPPE 87.9 TITEL

Sonstige Heime (ohne Erholungs- und 
Ferienheime)

(betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 50
ANHANG I ABTEILUNG 87 GRUPPE 87.9 KLASSE 87.90

Sonstige Heime (ohne Erholungs- und 
Ferienheime)

(betrifft nicht die deutsche Fassung)

Änderungsantrag 51
ANHANG I ABTEILUNG 95 GRUPPE 95.2 KLASSE 95.29

Reparatur von Gebrauchsgütern a. n. g. Reparatur von sonstigen Gebrauchsgütern 

Begründung

Technische Klarstellung.
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Änderungsantrag 52
ANHANG II NUMMER 1.2

Anhang 1 Abschnitt 9 Sektion S Abteilung 95 (Verordnung (EG, Euratom) Nr. 58/97)

Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten 
und Gebrauchsgütern

entfällt

Begründung

Der Verweis „Abteilung 95” wird gestrichen, weil die einschlägigen Tätigkeiten auf der 
Ebene der Klassen aufgeführt sind.

Änderungsantrag 53
ANHANG II NUMMER 2 PUNKT 2.1 (neu)

Anhang 2 Abschnitt 3 (Verordnung (EG, Euratom) Nr. 58/97)

2.1. Abschnitt 3 erhält folgende Fassung:
Die Statistiken werden für alle unter die 
Abschnitte B, C, D und E der NACE Rev. 2 
fallenden Tätigkeiten erstellt. Diese 
Abschnitte umfassen die Tätigkeiten des 
Bergbaus und der Gewinnung von Steinen 
und Erden (B), der Herstellung von Waren 
(C), der Versorgung mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und Kälte (D) und der 
Wasserversorgung, der Abwasser- und 
Abfallentsorgung und der Beseitigung von 
Umweltverschmutzungen (E). Die 
Unternehmensstatistiken beziehen sich auf 
die Grundgesamtheit aller Unternehmen, 
die entsprechend ihren Haupttätigkeiten 
den Abschnitten B, C, D oder E zugeordnet 
sind.

Begründung

Aus Gründen der Verdeutlichung wird die Unterteilung des Moduls der 
Industrietätigkeiten in den Text aufgenommen.

Änderungsantrag 54
ANHANG III NUMMER 1.1
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Anhang A Buchstabe a „Geltungsbereich“ (Verordnung (EG) Nr. 1165/98)

„Dieser Anhang gilt für alle in den 
Abschnitten B bis E der NACE Rev. 2 
aufgeführten Tätigkeiten bzw. für alle in den 
Abschnitten B bis E der CPA aufgeführten 
Produkte. Für die Positionen 37, 38.1, 38.2 
und 39 der NACE Rev. 2 werden keine 
Angaben benötigt. Die Liste der Gruppen 
kann nach dem Verfahren des Artikels 18 
geändert werden.“

„Dieser Anhang gilt für alle in den 
Abschnitten B bis E der NACE Rev. 2 
aufgeführten Tätigkeiten bzw. für alle in den 
Abschnitten B bis E der CPA aufgeführten 
Produkte. Für die Positionen 37, 38.1, 38.2 
und 39 der NACE Rev. 2 werden keine 
Angaben benötigt. Die Liste der nicht 
erforderlichen Tätigkeiten kann nach dem 
Verfahren des Artikels 18 geändert werden.“

Begründung

Der ursprüngliche Text ist unklar, weil der Begriff „Gruppen“ verwendet wird, der die 
Positionen mit einem dreistelligen Code der NACE bezeichnet.

Änderungsantrag 55
ANHANG III NUMMER 1.2

Anhang A Buchstabe c „Liste der Variablen“ Absatz 8 (Verordnung Nr. (EG) Nr. 1165/98)

8. Die Daten über die Aufträge (Nrn. 130, 
131 und 132) sind nur für die folgenden 
Abteilungen der NACE Rev. 2 erforderlich: 
13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
Die Liste der NACE-Rev.-2-Abteilungen 
konnte nach dem Verfahren des Artikels 18 
geändert werden.

8. Die Daten über die Aufträge (Nrn. 130, 
131 und 132) sind nur für die folgenden 
Abteilungen der NACE Rev. 2 erforderlich: 
13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
Die Liste der Tätigkeiten kann nach dem 
Verfahren des Artikels 18 geändert werden.

Begründung

Es empfiehlt sich, den gleichen Wortlaut wie in den Änderungsanträgen 54 und 56 zu 
verwenden.

Änderungsantrag 56
ANHANG III NUMMER 1.4

Anhang A Buchstabe c „Liste der Variablen“ Absatz 9 (Verordnung (EG) Nr. 1165/98)

„10. Die Daten über die Erzeugerpreise und 
Einfuhrpreise (Nrn. 310, 311 und 312 und 
340) sind für folgende Gruppen bzw. 
Klassen der NACE Rev. 2 bzw. der CPA 
nicht erforderlich: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 
30.3, 30.4 und 38.3. Die Liste der Gruppen 

„10. Die Daten über die Erzeugerpreise und 
Einfuhrpreise (Nrn. 310, 311 und 312 und 
340) sind für folgende Gruppen bzw. 
Klassen der NACE Rev. 2 bzw. der CPA 
nicht erforderlich: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 
30.3, 30.4 und 38.3. Die Liste der nicht 
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kann nach dem Verfahren des Artikels 18 
geändert werden.

erforderlichen Tätigkeiten kann nach dem 
Verfahren des Artikels 18 geändert werden.

Begründung

Es empfiehlt sich, den gleichen Wortlaut wie in Änderungsantrag 54 zu verwenden.

Änderungsantrag 57
ANHANG III NUMMER 4.3

Anhang D Buchstabe f “Gliederungstiefe” Absatz 1 Reihe 5 (Verordnung (EG) Nr. 1165/98)

Summe von 69.1, 69.2 und 70.2; Summe von 69 und 70.2;

Begründung

Da es nur 69.1 und 69.2 gibt, sollte lediglich 69 angeführt werden.

Änderungsantrag 58
ANHANG V

Anhang 1 Buchstabe b Erfassungsbereich (Verordnung (EG) Nr. 808/2004)

In diesem Modul werden die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten der Abschnitte 
C bis N sowie der Abteilungen 94 und 95 
der Statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen 
Gemeinschaft (NACE Rev. 2) erfasst. Die 
Statistiken werden für 
Unternehmenseinheiten erstellt.“

In diesem Modul werden die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten der Abschnitte 
C bis N sowie der Abteilung 95 der 
Statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen 
Gemeinschaft (NACE Rev. 2) erfasst. Die 
Statistiken werden für 
Unternehmenseinheiten erstellt.“

Begründung

Die Aufnahme der Abteilung 94 der NACE Rev. 2 (entspricht im Wesentlichen der Abteilung 
91 der NACE Rev. 1) käme einer Erweiterung der derzeitigen Liste gleich und ist daher zu 
streichen.
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BEGRÜNDUNG

I. Legislativer Hintergrund

Die erste statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft 
geht auf die Jahre 1961/1963 zurück, als die „Systematik der Zweige des produzierenden 
Gewerbes in den Europäischen Gemeinschaften“ (NICE: Nomenclature des industries 
établies dans les Communautés européennes) aufgestellt wurde. Im Jahre 1965 schloss sich 
die „Systematik des Handels in der Europäischen Gemeinschaft“ (NCE: Nomenclature du 
commerce dans la CEE) an, die alle gewerblichen Tätigkeiten in der damaligen Europäischen 
Gemeinschaft erfasste. Im Jahre 1967 folgten zwei neue Klassifikationen, nämlich die 
Systematik der Dienstleistungen und die Systematik der landwirtschaftlichen Tätigkeiten. All 
diese Systematiken wurden 1970 in gewissem Sinne zusammengelegt, wodurch die erste 
statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft geschaffen 
wurde, die allgemein mit ihrer französischen Abkürzung NACE (Nomenclature des Activités 
économiques dans les Communautés Européennes), NACE 1970 oder NACE 70 bezeichnet 
wird.

Im Jahre 1990 erfolgte die erste Änderung der NACE-Systematik1, die darauf abzielte, die 
Entwicklungen der Wirtschaft in den zurückliegenden Jahren zu berücksichtigen und die 
europäische Systematik an die von den Vereinten Nationen ausgearbeitete und weltweit 
verwendete Systematik der Wirtschaftszweige anzunähern, die unter der Abkürzung 
CITI/ISIC (Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité 
économique/ International Standard Industrial Classification of all economic activities) 
bekannt ist. Im März 2006 verabschiedete der Statistische Ausschuss der Vereinten Nationen 
die von der Sachverständigengruppe für internationale Wirtschafts- und Sozialsystematik 
ausgearbeitete geänderte Klassifikationsstruktur als internationale Norm für die Klassifikation 
der Wirtschaftszweige, die so genannte ISIC Rev.4. Um der technologischen Entwicklung 
und den strukturellen Veränderungen der Wirtschaft Rechnung zu tragen, wurde beschlossen, 
eine zweite Änderung der NACE-Systematik „NACE Rev.2“ vorzunehmen. Die 
Klassifikationsabteilung von Eurostat hat ihre Arbeiten, denen mehrere breit angelegte 
Konsultationen seit 2002 vorausgingen, im September 2005 abgeschlossen.

II. Gründe für die Änderung und Ziele des Vorschlags

Eine Aktualisierung der NACE-Systematik ist Teil der Kommissionsstrategie zur 
Überarbeitung der Statistiken der Gemeinschaft. Die vorgeschlagene Struktur ist voll und 
ganz mit der ISIC Rev.4 vereinbar. Durch besser mit anderen statistischen Systematiken 
vergleichbare Daten wird sie voraussichtlich eine bessere Wirtschaftspolitik auf europäischer 
und nationaler Ebene ermöglichen, was durch eine koordinierte Erhebung, Übermittlung und 
Veröffentlichung statistischer Daten gefördert wird. Es versteht sich von selbst, dass es für die 
europäische Wirtschaft unabdingbar ist, dass die einzelnen Kategorien der Systematik der 
Wirtschaftszweige in allen Mitgliedstaaten einheitlich interpretiert werden.

III. Umsetzung

1 Verordnung (EWG) des Rates Nr. 3037/90 [ABl. L 193 vom 24.10.1990].
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In Zusammenarbeit mit der Task Force „Umsetzung der NACE/CPA“, die aus Eurostat-
Experten, nationalen Experten und Vertretern der Europäischen Zentralbank besteht, wurde 
ein vorläufiger Zeitplan für die Umsetzung der NACE Rev.2 ausgearbeitet.

Die NACE wird in den EU-Mitgliedstaaten durch Verordnungen des Rates und des 
Parlaments angenommen. Daher wird es durch die Überarbeitung erforderlich, eine Reihe von 
Rechtsakten und Instrumenten anzupassen. Die wichtigsten davon sind in dem 
Verordnungsvorschlag der Kommission ordnungsgemäß aufgeführt. Für die Gesetzgebung im 
Bereich der Statistik wird häufig eine Rahmenverordnung verwendet, in der die allgemeinen 
Merkmale und Normen festgelegt werden.

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip obliegt es den Mitgliedstaaten, ihre Methoden zur 
Umsetzung der Bestimmungen selbst festzulegen. Gemäß Artikel 4 des 
Verordnungsvorschlags sollen die Statistiken der Mitgliedstaaten, die nach 
Wirtschaftszweigen gegliedert dargeboten werden, unter Verwendung der NACE Rev.2 oder 
einer von ihr abgeleiteten einzelstaatlichen Systematik erstellt werden. Dieser 
Umsetzungsprozess und die Ausarbeitung eines auf der überarbeiteten NACE beruhenden 
spezifischen Registers eines Mitgliedstaates dürfte ein sehr komplexer Vorgang sein. 
Voraussichtlich wird die nationale Fassung von NACE Rev.2 durch zusätzliche Positionen 
und Ebenen erweitert werden; ebenso kann eine unterschiedliche Kodierung verwendet 
werden. Durch diese Option soll gewährleistet werden, dass die Verordnung über die NACE 
Rev.2 auch die nationalen Besonderheiten der Wirtschaft eines Mitgliedstaates 
berücksichtigt1. Um die Anwendbarkeit und die Folgerichtigkeit der jeweiligen nationalen 
Systematik sicherzustellen, muss die Kommission die Übereinstimmung überprüfen und den 
nationalen Entwurf genehmigen.

Im Februar 2005 befragte die eingangs genannte Task Force „Umsetzung der NACE/CPA“ 
die Mitgliedstaaten zu ihren Strategien bezüglich der Umsetzung der NACE. Unter den 26 
Staaten, die dieser Aufforderung folgten, erklärte die überwiegende Mehrheit von 20 Staaten 
ihre Absicht, nationale Versionen der NACE Rev.2-Systematik auszuarbeiten, die natürlich 
dem Gemeinschaftsrecht voll und ganz entsprechen müssen. Zwei davon, nämlich Malta und 
Litauen, äußerten ihre Bereitschaft, die europäische Version direkt zu übernehmen. Das 
gleiche galt für Spanien, von einigen geringfügigen Änderungen abgesehen. Frankreich, 
Irland und Ungarn haben beschlossen, ihre endgültige Stellungnahme zur Ausarbeitung einer 
nationalen Version der NACE Rev.2 zurückzustellen, bis nationale Sachverständige die 
Verordnung der Gemeinschaft ordnungsgemäß geprüft haben.

Da diese speziellen Klassifikationen allen Mitgliedstaaten und ihren Wirtschaftsteilnehmern 
zur Verfügung gestellt werden sollen, sollte der Ausarbeitung von flankierenden 
Instrumenten, wie z.B. Erläuterungen oder Indizes, besondere Bedeutung gewidmet werden. 
Nach dem Aufbau der Struktur der NACE Rev.2 auf nationaler Ebene wird das Hauptproblem 
nämlich darin bestehen, die verfügbaren Daten so aufzubereiten, dass sie für die beteiligten 
Parteien verständlich und verwendbar sind.

Es wird vorgeschlagen, als erstes Bezugsjahr für NACE Rev.2 das Jahr 2008 zu wählen, d.h. 
alle Statistiken bezüglich der ab 1. Januar 2008 ausgeübten Wirtschaftstätigkeiten sollen im 
Einklang mit NACE Rev.2 (bzw. der jeweiligen nationalen Klassifikation) erstellt werden. 
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Die Planung der nationalen Umsetzung beruht auf zwei konkreten Terminen, die im 
Verordnungsentwurf genannt werden:

– 2008: Umsetzung der NACE Rev.2 bezüglich der strukturellen 
Unternehmensstatistiken,

– 2009: Umsetzung der NACE Rev.2 bezüglich der kurzfristigen Statistiken und des 
Arbeitskostenindexes.

IV. Struktur

Sowohl bei ISIC Rev. 4 als auch bei NACE Rev.2 steigt die Zahl der Abschnitte von 17 auf 
21 und die Zahl der Abteilungen von 62 auf 88. Die Änderungen erfolgen auf jeder Ebene der 
Systematik, und es werden neue Abschnitte für Energieversorgung, Wasserversorgung, 
Abwasser- und Abfallentsorgung, Information und Kommunikation und freiberufliche, 
wissenschaftliche und technische Dienstleistungen eingeführt. Dies ist durch die zunehmende 
Bedeutung der Dienstleistungstätigkeiten in den Volkswirtschaften in den vergangenen Jahren 
bedingt. Der Verordnungsentwurf erfasst nicht die Erstellung von Statistiken für die 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die Landwirtschaft und die Zahlungsbilanz, den 
internationalen Handel mit Dienstleistungen und ausländische Direktinvestitionen.

Struktur des NACE Rev. 2:

Ebene I Die Positionen sind mit einem alphabetischen Kode gekennzeichnet 
(Abschnitte)

Ebene II Die Positionen sind mit einem zweistelligen numerischen Kode 
gekennzeichnet (Abteilungen)

Ebene III Die Positionen sind mit einem dreistelligen numerischen Kode 
gekennzeichnet (Gruppen)

Ebene IV Die Positionen sind mit einem vierstelligen numerischen Kode 
gekennzeichnet (Klassen)

Auf der am stärksten aufgeschlüsselten vierten Ebene werden etwa 620 Klassen überarbeitet, 
im Vergleich zu 514 Klassen gemäß dem derzeitigen NACE Rev. 1.1. Die detaillierteste 
Systematik besitzt derzeit Deutschland (1.041 Klassen), gefolgt von Italien (883), den 
Niederlanden (870) und Belgien (800).
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VERFAHREN

Titel Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE 
Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates 
sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik
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